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 Veröffentlicht am 20.12.1995

Norm

ABGB §1483

Rechtssatz

Diese Bestimmung ist zwar auf Pfandrechte an Rechten analog anzuwenden, die Verjährung der verpfändeten

Forderung des Verp8ichteten gegen den Drittschuldner wird aber durch § 1483 ABGB nicht berührt, sodaß die

Verjährung der verpfändeten Forderung auch das an ihr bestehende Pfandrecht zum Erlöschen bringt.
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